
	
Mitgliedsantrag
 
1. Ostsächsische Fußballschule e.V.

Hatscheweg 6

02736 Oppach
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1 0stsichsische FuBhallschule e.V.





	Mitgliedsnummer: ………………………
(auszufüllen durch den Vorstand)


	

	
	Name:
	
	Vorname:
	

	
	PLZ Ort:
	
	Straße:
	

	
	Telefon:
	
	Mobiltelefon:
	

	
	Fax:
	
	
	

	
	E-mail:
	
	Geburtstag:
	

	
	
	
	
	


	
Ich erkläre hiermit, die Vereins- und Beitragssatzung des 1. Ostsächsischen Fußballschule e.V. in der jeweils gültigen Fassung anzuerkennen.
Bank: Volksbank Löbau-Zittau eG Konto: 455 679 460 5, BLZ: 855 901 00

	
	Datum:
	
	Ort:
	
	Unterschrift:
	

	
	
	
	
	
	(Bei Minderjährige durch den ges. Vertreter)


	Einzugsermächtigung


Hiermit ermächtige ich den 1. Ostsächsische Fußballschule e.V. den laut Finanzordnung fälligen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzubuchen. 

Diese Ermächtigung  gilt bis auf Widerruf.

Kontoinhaber:     _____________________ Konto - Nr.__________________

Name der Bank: __________________________ BLZ:__________________

Zahlungsweise:  ○ jährlich   ○ ½ jährlich   ○ monatlich           


	
	Datum:
	
	Ort:
	
	Unterschrift:
	

	
	
	
	
	
	(Bei Minderjährige durch den ges. Vertreter)


Finanzordnung des 1. Ostsächsische Fußballschule e.V.

1. Beiträge

1.1. Alle Mitglieder des Vereines zahlen einen Beitrag in Höhe von 3,50 Euro monatlich (ab Vollendung des 18. Lebensjahres) bzw. 2,00 EUR monatlich (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres). 

1.2. Der zu zahlende Betrag für die Teilnahme an den regelmäßigen Trainingseinheiten beträgt monatlich 20,00 Euro für eine wöchentliche Trainingseinheit von einer Stunde Dauer bzw. monatlich 25,00 EUR für eine wöchentliche Trainingseinheit von eineinhalb Stunden Dauer. Für jede weitere wöchentliche Trainingseinheit erhöhen sich diese Beträge um 15,00 EUR bzw. 20,00 EUR. Mitglieder des Vereines erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 Prozent.

1.3. Für Kinder und Jugendliche, die den Fahrdienst für die An- und Abfahrt zum Training in Anspruch nehmen, erhöht sich der Monatsbeitrag um jeweils weitere 5,00 Euro.

1.4. Der Mitgliedsbeitrag aus Nr. 1.1. ist nach Wahl des Mitglieds monatlich zum 5. Kalendertag des jeweiligen Monats, halbjährlich zum 05.01. und 05.07. des jeweiligen Jahres oder jährlich zum 05.01. des jeweiligen Jahres zahlbar. 

1.4. Für Feriencamps und Trainingslager werden gesonderte Gebühren erhoben, die aus den aktuellen Informationsbroschüren und von der Website des Vereines zu entnehmen sind. Mitglieder des Vereines erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 Prozent.

2. Eintrittspreise

2.1. Zu den vom Verein organisierten Turnieren wird ein Eintrittspreis für jede Person ab Vollendung des 18. Lebensjahres erhoben. Die Höhe des Eintritts ergibt sich aus dem Programmheft der jeweiligen Veranstaltung.

2.2. Kinder und Jugendliche sowie alle Vereinsmitglieder erhalten freien Eintritt.

3. Honorare

3.1. Die Höhe des Honorars für die Durchführung einer Fußball-AG wird mit der jeweiligen Schule vereinbart. 

3.2. Die Höhe des jeweiligen Honorars für die Organisation und Ausrichtung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Turniere und Wettkämpfe, richtet sich nach den jeweiligen Vereinbarungen mit dem Vertragspartner.
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